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Beschlüsse des EZBRats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Finanzstabilität und Aufsichtsfragen: Am 
17. Mai 2017 billigte der EZB-Rat die Ver-
öffentlichung des „Financial Stability Re-
view – Mai 2017“. In diesem Bericht werden 
die Hauptrisiken für die Stabilität und 
mögliche Schwachstellen des Finanzsys-
tems im Eurogebiet untersucht und es wird 
eine umfassende Analyse dazu angestellt, 
inwieweit das Finanzsystem des Euroraums 
Schocks auffangen kann. Der Bericht ist 
auf der Website der EZB veröffentlicht.
 
Finanzmarktinfrastrukturen und Zah
lungsverkehr: Im Zuge einer umfassenden 
Prüfung systemrelevanter Zahlungsver-
kehrssysteme (Systemically Important Pay-
ment Systems – SIPS) sowie Überwachung 

eines europaweiten Echtzeitzahlungssys-
tems und einer Echtzeit-Zahlungsverkehrs-
infrastruktur billigte der EZB-Rat am 
5.   Mai 2017 die Prüfung von Target-2, 
Euro-1 und Step-2-T und nahm die von 
der Banque der France durchgeführte Prü-
fung von Core-FR zur Kenntnis. Die vier 
vorgenannten Systeme sind als systemrele-
vante Zahlungsverkehrssysteme eingestuft 
und werden anhand der Verordnung 
EZB/2014/28 zu den Anforderungen an die 
Überwachung systemrelevanter Zahlungs-
verkehrssysteme beurteilt. 

Ein Bericht mit einer Zusammenfassung 
der Prüfungsergebnisse soll im Sommer 
auf der Website der EZB veröffentlicht 
werden. Der EZB-Rat beschloss darüber hi-
naus, der EZB die Federführung für die 
Überwachung des Sepa-Überweisungssys-
tems für Sofortzahlungen (Sepa Instant 
Credit Transfer Scheme – SCT Inst) des Eu-
ropean Payments Council und der Echt-
zeit-Zahlungsverkehrsinfrastruktur von 
EBA Clearing zu übertragen. 

Stellungnahmen zu Rechtsvorschriften: 
Am 12. Mai 2017 verabschiedete der EZB-
Rat eine Stellungnahme der EZB zu 
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Rechtsmitteln für Inhaber qualifizierter Ei-
genkapitalinstrumente und Schuldtitel von 
Banken in Slowenien (CON/2017/16) auf 
Ersuchen des slowenischen Finanzministe-
riums. 

Corporate Governance: Am 5. Mai 2017 
nahm der EZB-Rat den Jahresbericht 2016 
und Beschaffungsplan 2017 der Koordinie-
rungsstelle für das Beschaffungswesen im 
Eurosystem (Eurosystem Procurement Co-
ordination Office – EPCO) zur Kenntnis 
und billigte den aktualisierten EPCO-Be-
schaffungsplan für 2017. Dem Bericht zu-
folge stiegen die durch Vertragsabschlüsse 
entstandenen Nettoeinsparungen des Eu-
rosystems um nahezu 30 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. 

Bankenaufsicht: Am 5. Mai 2017 erhob 
der EZB-Rat keine Einwände gegen den 
Vorschlag des Aufsichtsgremiums zur Ver-
öffentlichung des Leitfadens der EZB für 
Banken zu Leveraged Transaktionen. Der 
Leitfaden kann zusammen mit der Feed-
back-Erklärung zu den im Lauf der öf-
fentlichen Konsultation eingebrachten 
Kommentaren und einer diesbezüglichen 
Pressemitteilung auf der EZB-Website zur 
Bankenaufsicht abgerufen werden. Am 
11. Mai 2017 erhob der EZB-Rat keine 
Einwände gegen den Vorschlag des Auf-
sichtsgremiums zur Veröffentlichung des 
Leitfadens der EZB zur Beurteilung der 
fachlichen Qualifikation und persönlichen 
Zuverlässigkeit. Ziel des Leitfadens ist es, 
im Einzelnen zu erläutern, welche Grund-
sätze, Praktiken und Verfahren die EZB bei 
der Beurteilung der Eignung von Mitglie-
dern der Leitungsorgane bedeutender 
Kreditinstitute anwendet. Der Leitfaden 
kann zusammen mit der Feedback-Erklä-
rung zu den im Lauf der öffentlichen 
Konsultation eingebrachten Kommenta-
ren auf der EZB-Website zur Bankenauf-
sicht abgerufen werden.

EZB: Leveraged 
 Transaktionen
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Mit-
te Mai 2017 ihren Leitfaden zu Leveraged 
Transaktionen veröffentlicht und bringt 
damit das Konsultationsverfahren zum Ab-
schluss. Auf der Grundlage einer übergrei-
fenden, sämtliche Geschäftsbereiche und 
geografischen Regionen abdeckenden Defi-

nition soll der Leitfaden dazu dienen, die 
Identifizierung von Leveraged Transaktio-
nen zu unterstützen und der Geschäfts-
leitung einer Bank dadurch einen umfas-
senden Überblick über diese Aktivitäten zu 
ermöglichen. Außerdem gibt er die auf-
sichtlichen Erwartungen an das Risikoma-
nagement und die Meldepflichten für Le-
veraged Transaktionen wider. Dies soll ein 
stringenteres Risikomanagement solcher 
Positionen bewirken. Dadurch soll die Fä-
higkeit der Banken, ihre Geschäftstätigkeit 
auch in wirtschaftlichen Abschwungphasen 
aufrechtzuerhalten, gestärkt werden und 
damit letzten Endes auch die Möglichkeit, 
 Finanzierungen von Kreditnehmern mit 
 hohem Fremdkapitaleinsatz über den Kon-
junkturzyklus hinweg zu gewährleisten. 

Auf Basis einer sicheren und soliden Ver-
gabepraxis, so die Überlegung, können die 
Banken zu einer reibungslosen Finanzie-
rung der Realwirtschaft beitragen. Die im 
Leitfaden enthaltenen aufsichtlichen Er-
wartungen sollen entsprechend dem Um-
fang und dem Risikoprofil der Leveraged 
Transaktionen der Banken gemessen an ih-
ren Aktiva, ihren Erträgen und ihrem Ei-
genkapital umgesetzt werden.

Der Leitfaden zielt weder darauf ab, Kre-
ditnehmern mit hohem Fremdkapitalanteil 
den Zugang zu Finanzierungsmöglichkei-
ten zu versperren, noch gibt er strikte 
Grenzwerte für entsprechende Transaktio-
nen vor. Die aufsichtlichen Erwartungen 
sollen vielmehr dazu beitragen, solide und 
konsistente Risikomanagementpraktiken 
zu gewährleisten sowie eine einheitliche 
Definition von Leveraged Transaktionen zu 
etablieren. Die Umsetzung des Leitfadens 
soll Bestandteil des laufenden Dialogs zwi-
schen der Aufsicht und den einzelnen Ban-
ken sein. Dabei will die EZB den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit anwenden und die 
Aufsichtsintensität in Bezug auf Leveraged 
Transaktionen am jeweiligen Risikoprofil 
der Bank ausrichten. Dementsprechend 
wird die EZB die Leveraged Transaktionen 
überwachen und einzelne Kreditinstitute 
ersuchen, ihre entsprechenden Engage-
ments sowie deren Entwicklung und Risi-
kogehalt regelmäßig zu melden.

Die während des Konsultationsverfahrens 
eingegangenen Stellungnahmen sind in ei-
nem Feedback-Statement auf der Website 
der EZB abrufbar. Darin sind außerdem die 
Änderungen gegenüber dem Leitfadenent-
wurf ausgewiesen.

Finanzmarktintegration 
im EUWährungsgebiet
Insgesamt ist die Finanzmarktintegration 
im Euro-Währungsgebiet im vergangenen 
Jahr ins Stocken geraten, so die EZB in ih-
rem jährlichen Bericht „Financial integrati-
on in Europe“, der Mitte Mai 2017 anläss-
lich einer gemeinsamen Tagung mit der 
Europäischen Kommission in Brüssel vor-
gestellt wurde. Nachdem sich die Inte-
gration der Finanzmärkte im Gefolge der 
Finanzkrise einige Jahre lang wieder ver-
stärkt hatte, wies eine aggregierte 
preisbasierte Messgröße der Integration 
2016 eine volatile Entwicklung auf, wäh-
rend sich ein quantitativer Indikator in sei-
nem Verlauf abflachte. Ausschlaggebend 
für diese Entwicklungen waren gegenläufi-
ge Effekte innerhalb der einzelnen Märkte 
und über unterschiedliche Märkte hinweg, 
was unter anderem auf divergierende 
Wirtschaftsaussichten in den einzelnen 
Ländern, Schwankungen bei der Risiko-
aversion weltweit und die politische Unsi-
cherheit zurückzuführen war. Dem steht 
jedoch gegenüber, dass die Geldpolitik der 
EZB die Integration der Finanzmärkte wei-
terhin unterstützt. 

Der Bericht enthält erstmals eine regelmä-
ßige Analyse der Finanzmarktintegration 
in qualitativer Hinsicht; hierzu wird ihr 
wirtschaftlicher Nutzen gemessen. Zwei 
neue Indikatoren deuten darauf hin, dass 
die grenzüberschreitende Risikoteilung im-
mer noch gering ist und die Teilung finan-
zieller Risiken im privaten Sektor keine 
große Bedeutung hat. Daher schlägt ein 
Großteil einkommensbezogener Schocks in 
den Mitgliedsstaaten direkt auf den Kon-
sum durch.

Diese Ergebnisse unterstreichen aus Sicht 
der EZB die Wichtigkeit einer Vollendung 
der Bankenunion und die Bedeutung wei-
terer Schritte in Richtung einer ambitio-
nierten Kapitalmarktunion. So sollte die 
derzeitige Überarbeitung wichtiger Rechts-
vorschriften wie der Kapitaladäquanzricht-
linie oder der Sanierungs- und Abwick-
lungsrichtlinie zu spürbaren und zeitnahen 
Fortschritten führen, und zwar auch durch 
Harmonisierung von Wahlmöglichkeiten 
und nationalen Ermessensspielräumen. Da-
rüber hinaus kann aus Sicht der EZB die 
Verbesserung und Harmonisierung von In-
solvenzregelungen die Integration und Ent-
wicklung der Kapitalmärkte fördern. 




